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Satzung der Landeshauptstadt München über die  
Gebühren für den Besuch der städtischen Kinderkrippen, 
Kindergärten, Horte, Häuser für Kinder und Tagesheime
(Kita – Gebührensatzung)
vom 7. August 2024

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 1, 2 
Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 
(GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 04.06.2024 (GVBl. S. 98), folgende Satzung:

Präambel

Die Landeshauptstadt München wirkt mit eigenen Kinderta-
geseinrichtungen an der Sicherstellung eines ausreichenden 
Betreuungsangebots nach Art. 5 des Bayerischen Kinderbil-
dungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) vom 08.07.2005 
(GVBl. S. 236, BayRS 2231-1-A), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 10.08.2023 (GVBl. S. 499), in der jeweils geltenden 
Fassung, mit. Hierfür werden unter den tatsächlich entstehen-
den Vollkosten liegende Gebühren erhoben.
Pro Verpflegungstag wird ein nicht kostendeckender Ansatz 
eines Grundbetrags von 6,- Euro angesetzt. Aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung wird dieser pauschaliert in Höhe 
von 105,- Euro mtl. erhoben. 
Bei der Festlegung der Pauschale wurde aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung zusätzlich berücksichtigt, dass 
nach der Satzung Abwesenheiten von bis zu 2 Monaten (42 
Verpflegungstage) nicht zu einer Reduzierung des Verpfle-
gungsgeldes führen. Die Pauschale wurde entsprechend zu-
sätzlich um 2/12 reduziert und beträgt somit 105,- Euro mtl..

§ 1 Gebührenerhebung

Die Landeshauptstadt München erhebt für den Besuch der 
Kinder in städtischen Kinderkrippen, Kindergärten, Horten, 
Häusern für Kinder (Krippenkinder, Kindergartenkinder und 
Hortkinder) und Tagesheimen Besuchsgebühren und Verpfle-
gungsgeld.

§ 2 Besuchsgebühren

(1)  Die Höhe der Besuchsgebühren beträgt für Kinder auf  
einem Krippenplatz in Häusern für Kinder ab dem Beginn 
des Monats des Eintritts bis zum Ende des Monats, der 
dem Wechsel auf einen Kindergartenplatz vorhergeht, und 
in Kinderkrippen 
 in der Buchungsstufe

1. von mehr als 3 Stunden bis zu 4 Stunden 145,- Euro;
2. von mehr als 4 Stunden bis zu 5 Stunden 162,- Euro;
3. von mehr als 5 Stunden bis zu 6 Stunden 179,- Euro;
4. von mehr als 6 Stunden bis zu 7 Stunden 196,- Euro;
5. von mehr als 7 Stunden bis zu 8 Stunden 213,- Euro;
6. von mehr als 8 Stunden bis zu 9 Stunden 230,- Euro;
7. von mehr als 9 Stunden 250,- Euro.

(2)  Die Höhe der Besuchsgebühren beträgt für Kinder auf  
einem Kindergartenplatz in Häusern für Kinder ab dem Be-

München ermittelten Überschwemmungsgebiets
am Schwebelbach
von Flusskilometer 0,0 bis 8,6
auf dem Gebiet der Landeshauptstadt München,  
der Gemeinde Oberschleißheim,  
der Stadt Unterschleißheim  
und der Gemeinde Haimhausen 643

Nymphenburger Str. 48 (Gemarkung: Sektion IV Fl.Nr.: 6292/0)
Unterbringung von Flüchtlingen – Umnutzung eines  
best. Bürogebäudes (Vorderhaus) in eine Flüchtlingsunterkunft, 
sowie Errichtung einer Fluchttreppe im Vorderhaus und  
einer Fluchtleiter im Hinterhaus – befristet auf 11 Jahre –  
ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.1-2023-23992-22
Aktenzeichen: 6024-1.112-2024-11402-22
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 645

Nichtamtlicher Teil 646
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ginn des Monats des Eintritts oder, wenn das Kind in der-
selben Einrichtung vorher einen Krippenplatz belegt hat, 
ab dem Beginn des Monats, in dem der Wechsel auf einen 
Kindergartenplatz erfolgt, und im Kindergarten  
in der Buchungsstufe

1. von mehr als 3 Stunden bis zu 4 Stunden 38,- Euro;
2. von mehr als 4 Stunden bis zu 5 Stunden 48,- Euro;
3. von mehr als 5 Stunden bis zu 6 Stunden  58,- Euro;
4. von mehr als 6 Stunden bis zu 7 Stunden   69,- Euro;
5. von mehr als 7 Stunden bis zu 8 Stunden 79,- Euro;
6. von mehr als 8 Stunden bis zu 9 Stunden   90,- Euro;
7. von mehr als 9 Stunden 100,- Euro.

(3)  Die Besuchsgebühr für Kinder in einem Tagesheim oder  
einem Hort (Hort-/Tagesheimplätze) und für schulpflichtige 
Kinder in einem Haus für Kinder beträgt ab dem Beginn 
des Monats der Aufnahme des Unterrichts  
in der Buchungsstufe

1. bis zu 2 Stunden 99,- Euro;
2. von mehr als 2 Stunden bis zu 3 Stunden 107,- Euro;
3. von mehr als 3 Stunden bis zu 4 Stunden 113,- Euro;
4. von mehr als 4 Stunden bis zu 5 Stunden 125,- Euro;
5. von mehr als 5 Stunden bis zu 6 Stunden 139,- Euro;
6. von mehr als 6 Stunden 153,- Euro.

(4)  Innerhalb der Woche wechselnde Buchungszeiten werden 
zur Ermittlung der Buchungsstufe auf den Tagesdurch-
schnitt der 5-Tage-Woche umgerechnet. Dies gilt insbe-
sondere für atypische Besuchsarten und Buchungszeiten.

(5)  Die in Absatz 1 mit 3 genannten Gebühren sind monatlich 
zu entrichten. Ferienbedingte und sonstige vorübergehende 
Schließungen sowie sonstige Ausfallzeiten (z. B. Urlaubs-
abwesenheit des Kindes, Krankheit) berühren, soweit nicht 
ausdrücklich in § 11 oder § 12 eine abweichende Regelung 
vorgesehen ist, nicht die Pflicht zur Zahlung der vollen Be-
suchsgebühr.

§ 3 Verpflegungsgeld

(1)  Das Verpflegungsgeld für die Tagesverpflegung ist zusätzlich 
zur Besuchsgebühr zu entrichten. 

(2)  Das Verpflegungsgeld ist bei Buchungen mit Mittagessen 
zu entrichten.

(3)  Zum Zwecke einer pauschalisierten Abrechnung ist das 
Verpflegungsgeld in einem Betrag von 105,- Euro für jeden 
Kalendermonat zu entrichten. Dabei werden pauschal 21 
Besuchstage pro Monat unter Berücksichtigung von jähr-
lich bis zu 42 gebuchten Verpflegungstagen ohne Essen zu 
Grunde gelegt.

(4)  Bei vom Referat für Bildung und Sport im Einzelfall zuge-
lassenen atypischen Besuchsarten und Buchungszeiten, 
bei denen regelmäßig nur an einzelnen Tagen pro Woche 
eine Teilnahme an der Verpflegung erfolgt, wird die Pau-
schale nach § 3 Absatz 3 anteilig erhoben und beträgt ein 
Fünftel pro gebuchtem Wochentag / pro Monat. 

(5)  Bei atypischen Besuchsarten ist dann, wenn nur in den  
Ferien eine Buchung der Verpflegung erfolgt oder zusätz-
lich in den Ferien eine erweiterte Buchung der Verpflegung 
über die nach Absatz 4 hinaus bereits gebuchten Verpfle-
gungstage in den Ferien zugelassen wird, ein Betrag von 
1/21 der Pauschale nach § 3 Absatz 3 für jeden zusätzlich 
gebuchten Verpflegungstag zu entrichten. Zahl und Lage 
der zusätzlichen Verpflegungstage im Kindertageseinrich-
tungsjahr sind bei der ersten Anmeldung zum Mittagessen 
zu bestimmen.

(6)  Das Verpflegungsgeld muss bezahlt werden, auch wenn 
das Kind nicht am Essen teilgenommen hat. Ferienbeding-
te und sonstige vorübergehende Schließungen sowie 
sonstige Ausfallzeiten (z. B. Urlaubsabwesenheit des Kin-
des und Krankheit) berühren, soweit nicht in § 11 und § 12 
eine abweichende Regelung vorgesehen ist, nicht die 
Pflicht zur Zahlung des vollen Verpflegungsgeldes. 

§ 4 Gebührenschuldner*innen

Schuldner*innen der Besuchsgebühren und des Verpflegungs-
geldes sind die Personensorgeberechtigten oder, wenn die 
Anmeldung zulässigerweise durch die oder im Namen der 
Pflegeeltern erfolgt, die Pflegeeltern und jeweils das Kind als 
Gesamtschuldner*innen. Lebt das Kind mit einer*einem Per-
sonensorgeberechtigten zusammen, so tritt diese*r an die 
Stelle der Personensorgeberechtigten. Die mit dem Vater  
des Kindes nicht verheiratete Mutter erhält auf Antrag eine 
Bescheinigung über das Fehlen von Eintragungen im Sorge-
register. Diese Bescheinigung nach § 58a des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch ist zum Nachweis des alleinigen Sorge-
rechts vorzulegen.

§ 5 Gebührenermäßigung

(1)  Die Besuchsgebühr wird auf Antrag jeweils für die Dauer 
eines Kindertageseinrichtungsjahres (01.09. bis 31.08.)  
gemäß den Aufstellungen in den Anlagen 1 mit 3, die Be-
standteil der Satzung sind, ermäßigt, wenn die jährlichen 
Einkünfte der Gebührenschuldner*innen im maßgeblichen 
Zeitraum zusammen nicht mehr als 80.000,00 Euro betra-
gen. 

Maßgeblich sind die Einkünfte des vorletzten Kalenderjah-
res, das vor dem Beginn des Kindertageseinrichtungsjahres 
liegt, für das die Gebühren festzusetzen sind.
Der Gebührenberechnung sind die addierten Einkünfte der 
Gebührenschuldner*innen nach § 6 zugrunde zu legen.  
§ 8 bleibt unberührt.

(2)  Abweichend von Absatz 1 gilt für den Fall, dass ein*e 
Gebührenschuldner*in nach § 4 aktuell Leistungen zur  
Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch, Leistungen nach dem dritten und vier-
ten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder 
Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.08.1997 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 08.05.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152) geän-
dert worden ist, bezieht, oder wenn ein*e Gebührenschuld-
ner*in Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeld-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.01.2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2328) geän-
dert worden ist, oder Wohngeld nach dem Wohngeldge-
setz vom 24.09.2008 (BGBl. I S. 1856), das zuletzt durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I  
Nr. 408) geändert worden ist, erhält, dass auf Antrag die 
Besuchsgebühr auf 0,- Euro ermäßigt wird. 
Dies gilt nicht für Kinder auf einem Platz nach § 2 Absatz 1 
ab dem auf die Vollendung des ersten Lebensjahres des 
Kindes nachfolgenden Kalendermonats bis zum 31. August 
des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr 
vollendet (Art. 23a Abs. 8 Bayerisches Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetz).
Hier wird auch bei Vorliegen der besonderen Ermäßigungs-
voraussetzungen des § 5 Absatz 2 Satz 1 die Besuchs-
gebühr nur auf 100,- Euro ermäßigt.

Die Besuchsgebühr und das Verpflegungsgeld werden 
dann, wenn die Gebührenschuldner*innen Leistungen zur 
Betreuung in einer gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter 
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und Kinder nach § 19 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch 
erhalten oder in Frauenhäusern wohnen, auf Antrag auf  
0,- Euro ermäßigt. Die Besuchsgebühr wird dann, wenn die 
Gebührenschuldner*innen Bewohner*innen von Gemein-
schaftsunterkünften nach § 53 Asylgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 02.09.2008 (BGBl. I S. 1798), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 08.05.2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 152) geändert worden ist, sind, auf Antrag 
auf 0,- Euro ermäßigt. 
Satz 2 und 3 finden in den Fällen der Sätze 4 und 5 keine 
Anwendung.

Jede Veränderung in den Einkünften oder der nach Satz 4 
und 5 maßgeblichen Wohnungssituation ist unverzüglich 
und unaufgefordert schriftlich mitzuteilen. Sonstige Nach-
weise sind auf Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist 
vorzulegen.

Die Ermäßigung nach diesem Absatz wird, ggf. rückwirkend, 
ab Beginn des Monats aufgehoben, ab dem die Vorausset-
zungen der Ermäßigung nicht mehr vorliegen. Die Festset-
zung erfolgt maximal für ein Kindertageseinrichtungsjahr, es 
muss jährlich ein Antrag gestellt werden. 

(3)  Jedem Antrag auf Gebührenermäßigung sind die gemäß  
§ 6 erforderlichen Belege beizufügen. Eine Ermäßigung er-
folgt erst dann, wenn der vollständige Nachweis der maß-
geblichen Einkünfte erbracht ist. 

(4)  Beim erstmaligen Eintritt eines Kindes in die Einrichtung 
kann die Besuchsgebühr vorläufig ermäßigt werden, wenn 
ein Antrag auf Gebührenermäßigung vorliegt, dem eine 
Schätzung der Antragsteller*innen der für die Berechnung 
maßgeblichen Einkünfte beigefügt ist. 

Für Kinder, die bereits im vorangegangenen Kindertages-
einrichtungsjahr eine städtische Kindertageseinrichtung be-
sucht haben, ist die für das vorangegangene Kindertages-
einrichtungsjahr festgesetzte Gebühr vorläufig bis zur 
Neufestsetzung weiter zu entrichten. Diese vorläufige Ermä-
ßigung ist bei Kindern, die im Vorjahr die Kindertagesein-
richtung besucht haben, auf die Zeit bis zum 31.12. begrenzt. 
Bei Neueintritten ist die vorläufige Ermäßigung bis zum 
Ende des dritten auf den Eintrittsmonat folgenden Monats 
begrenzt. Ist jeweils bis zu diesem Zeitpunkt noch keine 
endgültige Festsetzung bzw. Neufestsetzung aufgrund eines 
Antrags mit Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgt, 
wird rückwirkend zum Beginn des Kindertageseinrichtungs-
jahres oder, bei späterem Eintritt, ab dem Zeitpunkt des Ein-
tritts die volle Gebühr geschuldet.

(5)  Gebührenschuldner*innen, die im Zeitpunkt der Stellung 
des Antrags auf Gebührenermäßigung nach Absatz 1 aus 
Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, die erforderli-
chen Belege noch nicht vorlegen können, kann die Gebühr 
auf gesonderten Antrag bis zur Vorlage der erforderlichen 
Belege unter dem Vorbehalt des Nachweises der tatsächli-
chen Einkünfte vorläufig ermäßigt werden. Voraussetzung 
ist, dass die Gebührenschuldner*innen wahrheitsgemäße 
Angaben über die für die Gebührenfestsetzung maßgebli-
chen Einkünfte machen. Nach Erhalt der Unterlagen sind 
diese unaufgefordert und unverzüglich bei der Zentralen 
Gebührenstelle vorzulegen. Ist dies bis zum Ende des fol-
genden Kindertageseinrichtungsjahres nicht geschehen, 
wird die nach diesem Absatz vorläufig festgesetzte ermä-
ßigte Gebühr rückwirkend aufgehoben, es sei denn, es 
wird vor dem Ende des folgenden Kindertageseinrich-
tungsjahres glaubhaft gemacht, dass die Unterlagen immer 
noch nicht beigebracht werden können und die Verzöge-
rung von den Gebührenschuldner*innen nicht zu vertreten 
ist. Die genannte Frist gilt auch dann, wenn das Kind vor 
Ablauf der Frist aus der Einrichtung ausgeschieden ist.

(6)  Gehen die vollständigen Antragsunterlagen bis zum Ende 
des Kindertageseinrichtungsjahres (31.08.) bei der Landes-
hauptstadt München ein, wird rückwirkend zum Beginn 
des Kindertageseinrichtungsjahres die Gebühr ermäßigt, 
bei Anträgen nach Absatz 2 jedoch frühestens ab dem 
Zeitpunkt der tatsächlichen Änderung der Verhältnisse. 
Beim Eintritt eines Kindes ab dem 01.03. des Kindertages-
einrichtungsjahres wird rückwirkend bis zum Eintritt des 
Kindes ermäßigt, wenn die vollständigen Unterlagen bis 
zum Ende des Monats Februar im folgenden Kindertages-
einrichtungsjahr eingehen.

Andernfalls wird rückwirkend die volle Gebühr nach § 2 und 
§ 3 fällig; ein Anspruch auf Gebührenermäßigung besteht 
nicht.

(7)  Die Zentrale Gebührenstelle ist berechtigt, wenn eine ent-
sprechende Einwilligungserklärung vorliegt, im Fall des Be-
zugs von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch beim Jobcenter München oder im Fall des Bezugs 
von Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
im zuständigen Sozialbürgerhaus des Sozialreferats die er-
forderlichen Daten über die Dauer der Weiterbewilligung 
der Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
bzw. dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch abzufragen. 
Dies dient der Prüfung, ob ein Anspruch auf Gebühren-
ermäßigung besteht.

(8)  Die Kindertageseinrichtungsgebühren können auf Antrag 
ganz oder teilweise übernommen werden, wenn die Belas-
tungen durch die Gebühr den Eltern und dem Kind nicht 
zuzumuten sind (§ 90 Abs. 4 Achtes Buch Sozialgesetz-
buch).

§ 6 Einkünfte

(1) Als Einkünfte im Sinne des § 5 gelten:

1.  bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt wer-
den, der Gesamtbetrag der Einkünfte nach § 2 Abs. 3 
Einkommensteuergesetz (EStG) gemäß dem Einkommen-
steuerbescheid sowie sämtliche vom Progressionsvorbe-
halt nach § 32b EStG erfassten Einkünfte und Leistungen; 
bei Personen, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt 
werden, der Brutto-Jahresarbeitslohn gemäß elektroni-
scher Lohnsteuerbescheinigung abzüglich des Arbeitneh-
mer-Pauschbetrags nach § 9a Einkommenssteuergesetz. 
§ 2 Abs. 5a Einkommenssteuergesetz findet keine An-
wendung;

2.  bei Personen mit Einkünften, die nicht der deutschen 
Steuerpflicht unterliegen, auch die nicht zu einem Pro-
gressionsvorbehalt führenden Einkünfte und Leistungen;

3.  Leistungen der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch (z. B. Arbeitslosengeld) sowie ähnliche 
Leistungen (z. B. Leistungen nach dem Zweiten Buch  
Sozialgesetzbuch, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 
dem Asylbewerberleistungsgesetz etc.), soweit diese 
nicht bereits in den Einkünften nach den Nrn. 1 und 2 ent-
halten sind;

4.  regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Zuwendun-
gen, wie z. B. Schenkungen, Renten, Mutterschaftsgeld, 
Elterngeld, Familiengeld, Unterhaltszahlungen, Leistun-
gen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 08.05.2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 152) geändert worden ist, Zuschussleis-
tungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.2010 
(BGBl. I S. 1952;  
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2012 I S. 197), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes 
vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden 
ist, etc., soweit diese nicht bereits in den Einkünften nach 
den Nrn. 1 – 3 enthalten sind. Das Baukindergeld des 
Bundes, das Kindergeld nach dem Einkommensteuer-
gesetz und dem Bundeskindergeldgesetz gelten nicht als 
Einkünfte. § 10 Abs. 6 des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27.01.2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 107) geändert 
worden ist, findet keine Anwendung.

(2)  Die für die Gebührenermäßigung maßgeblichen Einkünfte 
sind bei Antragstellung durch geeignete Belege nachzu-
weisen. Wurden Einkünfte aus mehreren Einkunftsarten 
gemäß Absatz 1 Nrn. 1 – 4 bezogen, sind diese gesondert 
anzugeben und nachzuweisen.

§ 7 Geschwisterermäßigung

(1)  Geschwisterkinder sind Kinder (auch Halbgeschwister oder 
Kinder nur der*des Partnerin* Partners), die in derselben 
Hauptwohnung (§§ 21 f. Bundesmeldegesetz vom 3.05.2013 
(BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 19.06.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 206) geändert worden ist) 
innerhalb einer Familiengemeinschaft zusammenleben, und 
für die mindestens ein dort lebender Erwachsener kinder-
geldberechtigt ist, d. h. Kindergeld nach § 62 ff. EStG oder 
Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz erhält.

(2)  Die gemäß Absatz 1 zu berücksichtigenden Geschwister-
kinder werden dem Alter nach vom ältesten bis zum jüngs-
ten zu berücksichtigenden Kind gereiht und alle erhalten 
eine Ordnungsnummer. Bei zwei oder mehr am selben Tag 
geborenen Kindern erfolgt die Reihung nach den Buchsta-
ben des Vornamens.

(3)  Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen erhalten 
entsprechend ihrer Ordnungsnummer folgende Ermäßi-
gungen:

1. Kind mit Ordnungsnummer 1:
Reguläre Gebühr, keine Geschwisterermäßigung;

2. Kind mit Ordnungsnummer 2:
Die Besuchsgebühr wird um eine Stufe ermäßigt;

3. Kind mit Ordnungsnummer 3 oder höher:
Die Besuchsgebühr wird auf 0 ermäßigt.

(4)    Die Geschwisterermäßigung wird für das gesamte Kinder-
tageseinrichtungsjahr gewährt, wenn die Voraussetzungen 
im ersten Monat des Kindertageseinrichtungsjahres oder 
im Eintrittsmonat des Kindes vorliegen. Bei Veränderungen 
im Laufe eines Kindertageseinrichtungsjahres kann nach-
träglich eine Erhöhung der Geschwisterzahl nach Absatz 1 
geltend gemacht werden. Die Ermäßigung wird ab dem auf 
den Eintritt der Veränderung folgenden Monat im Kinderta-
geseinrichtungsjahr gewährt.

(5)  Der Antrag auf Geschwisterermäßigung ist für jedes Kin-
dertageseinrichtungsjahr neu zu stellen. § 5 Absatz 3 und 
Absatz 6 gelten entsprechend.

§ 8 Pflegekinder, Heimkinder

(1)   Die Besuchsgebühr für ein Pflegekind bemisst sich nach 
den Einkünften der Personensorgeberechtigten, wenn das 
Pflegekind im Auftrag der Personensorgeberechtigten in 
der Einrichtung untergebracht wurde. Im Übrigen bemisst 
sich die Besuchsgebühr nach dem Einkommen der Pflege-
eltern.

(2)  Als Pflegeeltern gelten diejenigen Personen, bei denen sich 
das Kind ständig aufhält und die tatsächlich für das Kind 
sorgen.

(3)  Für Kinder, die aus Mitteln der Sozial- und Jugendhilfe in 
einem Heim untergebracht sind, entfallen die Besuchs-
gebühr und das Verpflegungsgeld.
Für Pflegekinder, für die das Stadtjugendamt München Pfle-
gegeld bezahlt, wird keine Besuchsgebühr und kein Verpfle-
gungsgeld erhoben.

§ 9 Besondere sozialpädagogisch begründete Notlagen

Bei Vorliegen besonderer sozialpädagogisch begründeter 
Notlagen kann von der Besuchsgebühr und dem Verpflegungs-
geld auf Antrag der Bezirkssozialarbeit (BSA) für die Dauer  
eines Kindertageseinrichtungsjahres ganz oder teilweise be-
freit werden.
Der Antrag soll in der Regel vor Aufnahme des Kindes in die 
Einrichtung gestellt werden.
Besucht das Kind bereits eine Einrichtung, so kann die Be-
zirkssozialarbeit bis zum 31.08. den Antrag rückwirkend für 
das laufende Kindertageseinrichtungsjahr stellen. 

§ 10 Wechsel während eines Kalendermonats

Ein Wechsel der Einrichtung, der Platzart, der Buchungszeit 
oder der Zahl der Verpflegungstage wirkt zum Ersten des  
Monats, in dem er erfolgt.

§ 11 Höhe der Besuchsgebühr und des Verpflegungsgel-
des bei Schließung 

(1)   Wird eine Einrichtung ersatzlos geschlossen, verringern 
sich die Besuchsgebühr und das Verpflegungsgeld für  
jeden vollen Schließtag um 1/21 des Betrags nach § 3 Ab-
satz 3; ab 21 Schließtagen entfällt eine Monatsgebühr. 
Eine Minderung für mehr als 21 Schließtage pro Monat ist 
nicht möglich. Die Minderung erfolgt für den Monat, in den 
die überwiegende Zahl der Schließtage fällt, bei gleicher 
Anzahl der Tage in beiden Monaten für den Monat der Wie-
dereröffnung. Die verbleibende Gebühr für den betreffen-
den Monat, die sich aufgrund der Minderung nach diesem 
Absatz ergibt, wird zu Gunsten der 
Gebührenschuldner*innen auf den nächstniedrigen vollen 
Euro-Betrag abgerundet.

   Bei Berechnung des Verpflegungsgelds nach § 3 Absatz 5 
wird das Verpflegungsgeld um 1/21 des Betrags nach § 3 
Absatz 3 pro vollem Schließtag gemindert.

(2)  Die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Platzes in  
einer anderen Gruppe derselben Einrichtung oder in einer 
anderen städtischen Einrichtung ist Ersatz im Sinne von 
Absatz 1. Darüber hinaus zählen die regulären jährlichen 
Schließtage, einschließlich der zulässigen Klausur- und 
Fenstertage, für Kinder vor Vollendung des dritten Lebens-
jahres auch ohne Ersatzangebot, nicht als ersatzlose 
Schließtage. Streiktage sind keine ersatzlosen Schließtage 
im Sinne von Absatz 1.

(3)  In allen anderen Fällen müssen Besuchsgebühr und Ver-
pflegungsgeld bezahlt werden, Letzteres auch wenn das 
Kind nicht am Essen teilgenommen hat. Die Minderung  
erfolgt für den Monat, in dem das Kind die Einrichtung wie-
der besucht.

§ 12 Nachträgliche Erstattung des Verpflegungsgeldes 
auf Antrag, Härtefallregelung

(1)    Nach Ende des jeweiligen Kindertageseinrichtungsjahres 
zum 31.08. kann bis zum 30.09. des Jahres über die Kinder-
tageseinrichtung eine Verpflegungsgeldermäßigung für die 
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Zahl der Tage beantragt werden, um die die Zahl der ge-
buchten Verpflegungstage ohne Essen im Kindertagesein-
richtungsjahr die Zahl 42 übersteigt (Minderungstage).
Faschingsdienstag zählt nicht als Verpflegungstag. Tage, für 
die eine Ermäßigung nach § 11 oder § 13 gewährt wird, zäh-
len bei der Ermittlung der Minderungstage nicht mit. 

(2)  Für Kinder, die nicht während des gesamten Kindertages-
einrichtungsjahres in der Einrichtung angemeldet waren, 
ermäßigt sich die maßgebliche Grenze für die Ermittlung 
der Minderungstage anteilig für jeden Monat, in dem das 
Kind nicht angemeldet war. Scheidet das Kind vor dem 
Ende des Kindertageseinrichtungsjahres aus, kann der An-
trag bis zum Ende des zweiten Monats nach seinem Aus-
scheiden gestellt werden.

(3)  Für Kinder mit atypischen Buchungen, die das Essen nur 
für einige Wochentage gebucht haben, reduziert sich die 
Zahl der für die Ermittlung der Zahl der Minderungstage 
regelmäßig maßgebliche Zahl von 42 Tagen jeweils anteilig 
um 1/5 pro nicht gebuchtem Wochentag, dabei wird auf 
volle Tage abgerundet.
Anmeldungen nach § 3 Absatz 5 bleiben bei der Ermittlung 
der Minderungstage unberücksichtigt. Abwesenheiten an 
zusätzlich gebuchten Ferientagen nach § 3 Absatz 5 sind 
keine Minderungstage nach § 3 Absatz 3.

(4)   Die Berücksichtigung bei der Zahl der gebuchten Verpfle-
gungstage ohne Essen (Abwesenheitstage) und in der Fol-
ge bei der Ermittlung der Minderungstage setzt voraus, 
dass das Essen jeweils rechtzeitig vorher schriftlich abbe-
stellt wurde.
Das Essen muss mindestens fünf Tage vor dem betreffen-
den Verpflegungstag und jeweils für einen festgelegten Ab-
wesenheitszeitraum abbestellt worden sein. Im Krankheits-
fall kann eine Abbestellung auch noch für den gleichen 
Verpflegungstag erfolgen, wenn unmittelbar nach Bekannt-
werden der Erkrankung die Leitung hierüber informiert wurde. 
Wenn die Einrichtung bestreikt wurde und dem Kind auch 
nicht die Betreuung in einer Notgruppe vermittelt werden 
konnte, ist keine vorherige Abbestellung erforderlich.

(5)  Für jeden Minderungstag nach § 12 Absatz 1 mit 3, § 3 Ab-
satz 3 wird bei fristgerechter Antragstellung ein Betrag von 
1/21 des Betrags nach § 3 Absatz 3 in einer Verpflegungs-
geldendabrechnung erstattet, wenn dieser Betrag vom Ge-
bührenschuldner im Voraus bezahlt wurde. Eine offene 
Forderung wird entsprechend gemindert.

(6)  Bei Buchungen nach § 3 Absatz 5 wird die Forderung ge-
mäß § 13 Absatz 2 um 1/21 des Betrags nach § 3 Absatz 3 
für jeden zusätzlich gebuchten Verpflegungstag, an dem 
kein Essen eingenommen wurde und bei dem eine Abmel-
dung gemäß § 12 Absatz 4 erfolgte, gemindert. 
Volle Schließtage nach § 11, sowie Abwesenheitstage und 
Minderungstage nach § 12 Absatz 1 bis 3 und Absatz 5 
zählen hierbei nicht mit. 

(7)  In besonderen Härtefällen können darüber hinaus Besuchs-
gebühr und Verpflegungsgeld auf Antrag ermäßigt werden.

§ 13 Entstehung der Zahlungsverpflichtung und Fälligkeit

(1)  Die Besuchsgebühr und das Verpflegungsgeld entstehen 
erstmals mit der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung, 
im Übrigen fortlaufend mit Beginn eines Kalendermonats. 
Bei Aufnahme oder Ausscheiden des Kindes während  
eines Monats ist für diesen Monat die volle Gebühr zu ent-
richten. Die Besuchsgebühr und das Verpflegungsgeld 
werden jeweils für einen Kalendermonat im Nachhinein am 
20. des auf den Besuchsmonat folgenden Monats fällig.
Die genannten Gebühren sind monatlich zu entrichten.

(2)  Das Verpflegungsgeld für die zusätzlichen atypischen Bu-
chungen nach § 3 Absatz 5 entsteht mit der Anmeldung. 
Es wird mit Ende des Kindertageseinrichtungsjahres fällig 
und wird dann per Bescheid abgerechnet.

(3)  Die Gebührenschuldner*innen sind verpflichtet, der Landes-
hauptstadt München eine Einziehungsermächtigung für ihr 
Konto zu erteilen oder die Beträge unter Angabe der Kas-
senkontonummer bei Geldinstituten oder bei der Stadtkas-
se einzuzahlen. Barzahlung in der Einrichtung ist nicht 
möglich.

§ 14 Inkrafttreten; Außerkrafttreten von Vorschriften

Diese Satzung tritt am 31. August 2024 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Landeshauptstadt München 
über die Gebühren für den Besuch städtischer Kinderkrippen, 
Häuser für Kinder, Kindergärten, Horte und Tagesheime (Kin-
dertageseinrichtungsgebührensatzung) vom 12.07.2019 (MüA-
Bl. S. 298), zuletzt geändert durch Satzung vom 07.06.2022 
(MüABl. S. 324) außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 24.07.2024 beschlossen.

München, 7. August 2024  I.V. Dominik Krause
  2. Bürgermeister
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Anlage 1 
zur Satzung der Landeshauptstadt München über die  
Gebühren für den Besuch der städtischen Kinderkrippen, 
Horte, Häuser für Kinder und Tagesheime
(Kita-Gebührensatzung)

Einkünfte
Euro

über 3 bis 4
Stunden

bis 5 
Stunden

bis 6 
Stunden

bis 7 
Stunden

bis 8 
Stunden

bis 9 
Stunden

über 9 
Stunden

bis einschließlich 60.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

bis einschließlich 70.000 115,00 130,00 145,00 160,00 175,00 190,00 205,00

bis einschließlich 80.000 130,00 147,00 164,00 181,00 198,00 215,00 232,00

über 80.000 145,00 162,00 179,00 196,00 213,00 230,00 250,00

über 3 bis 4
Stunden

bis 5 
Stunden

bis 6 
Stunden

bis 7 
Stunden

bis 8 
Stunden

bis 9 
Stunden

über 9 
Stunden

38,00 48,00 58,00 69,00 79,00 90,00 100,00

Anlage 2 
zur Satzung der Landeshauptstadt München über die  
Gebühren für den Besuch der städtischen Kinderkrippen, 
Horte, Häuser für Kinder und Tagesheime
(Kita-Gebührensatzung)

München, 7. August 2024  I.V. Dominik Krause
  2. Bürgermeister

München, 7. August 2024  I.V. Dominik Krause
  2. Bürgermeister

München, 7. August 2024  I.V. Dominik Krause
  2. Bürgermeister

Kinder auf einem Kindergartenplatz in Häusern für Kinder 
ab dem Beginn des Monats des Eintritts oder, wenn das 
Kind in derselben Einrichtung vorher einen Kinderkrippen-
platz belegt hat, ab dem Beginn des Monats, in dem  
der Wechsel auf einen Kindergartenplatz erfolgt, und  
in Kindergärten

Kinder auf einem Krippenplatz in Häusern für Kinder ab 
dem Beginn des Monats des Eintritts bis zum Ende des 
Monats, der dem Wechsel auf einen Kindergartenplatz 
vorhergeht, und in Kinderkrippen: 

Einkünfte
Euro

bis 2 
Stunden

bis 3 
Stunden

bis 4 
Stunden

bis 5 
Stunden

bis 6 
Stunden

über 6 
Stunden

bis einschließlich 50.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bis einschließlich 60.000 54,00 56,00 59,00 61,00 63,00 66,00

bis einschließlich 70.000 70,00 74,00 81,00 89,00 91,00 94,00

bis einschließlich 80.000 86,00 93,00 98,00 109,00 122,00 133,00

über 80.000 99,00 107,00 113,00 125,00 139,00 153,00

Anlage 3 
zur Satzung der Landeshauptstadt München über die  
Gebühren für den Besuch der städtischen Kinderkrippen, 
Horte, Häuser für Kinder und Tagesheime
(Kita-Gebührensatzung)

Kinder in einem Tagesheim oder einem Hort  
(Hort-/Tagesheimplätze) und schulpflichtige Kinder  
in einem Haus für Kinder ab dem Beginn des Monats  
der Aufnahme des Unterrichts
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Satzung
über die Veränderungssperre Nr. 662
Flurstücke Nrn. 472/620 und 472/619
der Gemarkung Schwabing
Stadtbezirk 4 – Schwabing-West
vom 7. August 2024

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund der §§ 14 
Abs. 1 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I  
Nr. 394) sowie aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385, 
586), folgende Satzung:

§ 1
Räumlicher Geltungsbereich

(1)   Für die Flurstücke Nrn. 472/620 und 472/619 der Gemar-
kung Schwabing wird eine Veränderungssperre erlassen.

(2)  Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre 
ergibt sich aus dem Lageplan der Landeshauptstadt Mün-
chen vom 06.06.2024 (Maßstab 1: 2.500), ausgefertigt  
am 07.08.2024, der als Anlage zur Veränderungssperre  
Bestandteil der Satzung ist. Die betroffenen Grundstücke 
sind in diesem Lageplan schwarz umrandet dargestellt.

§ 2
Verbote

(1)   Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB dürfen nicht durchge-
führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

(2)  Erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen 
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-
rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, dürfen nicht vorgenommen werden.

§ 3
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1)   Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2)  Sie tritt außer Kraft, wenn und soweit der für den Geltungs-
bereich dieser Satzung aufzustellende Bebauungsplan in 
Kraft getreten ist, spätestens jedoch zwei Jahre nach ihrem 
Inkrafttreten. Auf die Zweijahresfrist ist der seit der Zustel-
lung der Zurückstellung des Baugesuchs vom 31.08.2023 
abgelaufene Zeitraum anzurechnen.

Der Stadtrat hat die Satzung am 10.07.2024 beschlossen.

Hinweis gemäß § 18 Abs. 3 BauGB

Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den 
Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung des 
Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB hinaus, so ist den Be-
troffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine 
angemessene Entschädigung in Geld zu leisten (§ 18 Abs. 1 
BauGB). Der Entschädigungsberechtigte kann die Entschädi-
gung verlangen, wenn die im vorangegangenen Satz bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Landeshaupt-
stadt München (Kommunalreferat) beantragt (§ 18 Abs. 2 Satz 
2 und 3 BauGB).

München, 7. August 2024  I.V. Dominik Krause
  2. Bürgermeister
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Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren „Freisinger Landstraße“
Beteiligung der Öffentlichkeit
hier:
Veröffentlichung im Internet gemäß § 3 Abs. 2  
des Baugesetzbuches (BauGB)

Änderung des Flächennutzungsplans
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich V/56
Freisinger Landstraße (östlich), Sondermeierstraße (westlich), 
Floriansmühlstraße (nördlich)
– Allgemeine Wohngebiete (WA), Allgemeine Grünflächen 
(AG), Ökologische Vorrangflächen (OEKO), Gemeinbedarfs-
fläche Sport (SP) –

Stadtbezirk 12 – Schwabing-Freimann

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 03.07.2024 den 
Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans mit integ-
rierter Landschaftsplanung für den o.g. Bereich gebilligt und 
beschlossen, den Entwurf des Flächennutzungsplans mit in-
tegrierter Landschaftsplanung samt Begründung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen werden im  
Internet veröffentlicht.

Es sind neben dem Umweltbericht, der zu den nachfolgend 
genannten Schutzgütern Aussagen enthält, folgende Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar:

Informationen zum Schutzgut Mensch/seine Gesundheit/Be-
völkerung, insbesondere:
 – Verkehrsuntersuchung
 – Schalltechnische Untersuchung
 – Erschütterungstechnische Untersuchung
 – Untersuchung zu elektrischen und magnetischen Feldern
 – Kampfmittelvorerkundung/-bericht

Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen, insbesondere:
 – Schlussbericht/Gesamtkartierungsbericht zu den Kartie-

rungen: Vegetation und Flora, Quartierbäume, Fauna
 – Artenschutzbeitrag mit Maßnahmen zum Artenschutz
 – Pflege- und Entwicklungskonzept
 – Baumbestandsplan-/liste
 – Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung

Informationen zu den Schutzgütern Boden/Fläche und Wasser/
Grundwasser, insbesondere:
 – Berichte zur orientierenden Bewertung der Schadstoffsitua-

tion im Boden und Altlastenuntersuchung
 – Hydrologisches Gutachten zum Grundwasseraufstau
 – Bericht zur Vordimensionierung der Regenwasserversicke-

rungsanlagen mit Versickerungskonzept

Informationen zu den Schutzgütern Luft und Klima, insbeson-
dere:
 – Luftschadstofftechnische Untersuchung
 – Analyse der klimaökologischen Auswirkungen des Bebau-

ungsplans
 – Fachgutachten zu den Auswirkungen des Vorhabens auf 

die Funktionen des regionalen Grünzugs
 – Energiekonzept

Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes mit  
integrierter Landschaftsplanung für den o.g. Bereich ist mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden  
umweltbezogenen Stellungnahmen vom 29. August 2024  
mit 30. September 2024 im Internet auf der digitalen Betei-
ligungsplattform „Bauleitplanung Online München“ ver-
öffentlicht. Diese ist unter folgender Adresse zu erreichen:  
https://bauleitplanung.muenchen.de. Nach Auswahl des 
betreffenden Planverfahrens sind die Unterlagen dort im  
Bereich „Planungsdokumente“ zu finden.

Zusätzlich sind die genannten Unterlagen während des Veröf-
fentlichungszeitraums beim Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung, Blumenstraße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, 
Raum 071 (Auslegungsraum – barrierefreier Eingang an der 
Ostseite des Gebäudes, auf Blumenstraße 28 a), von Montag 
mit Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr als andere leicht zu errei-
chende Zugangsmöglichkeit öffentlich ausgelegt.

Auskünfte
Auskunft erhalten Sie im Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung, Blumenstraße 31, 80331 München, Zimmer 325,  
Tel. 233-22571. Es wird um vorherige telefonische Anmeldung 
oder Anmeldung per E-Mail unter  
plan.fnp@muenchen.de gebeten.

Hinweise zur Abgabe von Stellungnahmen
 – Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentli-

chungsfrist abgegeben werden.
 – Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt wer-

den; dies kann direkt über die digitale Beteiligungsplattform 
„Bauleitplanung Online München“ erfolgen  
(https://bauleitplanung.muenchen.de). 

 – Bei Bedarf können die Stellungnahmen auch per E-Mail 
(s.o.) oder schriftlich per Post (Landeshauptstadt Mün-
chen, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Abteilung 
I/42, Blumenstraße 28 b, 80331 München) abgegeben wer-
den oder nach telefonischer oder elektronischer Termin-
vereinbarung zur Niederschrift bei den oben genannten 
Kontaktdaten vorgebracht werden.

 – Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellung-
nahme in Papierform wird für die letzten Tage der Ver-
öffentlichung im Internet empfohlen, den Sonderbrief-
kasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem 
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

 – Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksich-
tigt bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
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nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können.

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem Bayeri-
schen Datenschutzgesetz. Sofern Sie eine Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte den „Datenschutzhinweisen zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung im Bauleitplanverfahren“, das auf der o.g. 
digitalen Beteiligungsplattform „Bauleitplanung Online“ einge-
stellt ist und an o.g. Stelle vor Ort öffentlich ausliegt.

München, 08. August 2024 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren „Freisinger Landstraße“
Beteiligung der Öffentlichkeit
hier:
Veröffentlichung im Internet gemäß § 3 Abs. 2 
des Baugesetzbuches (BauGB)

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2113
Freisinger Landstraße (östlich),
Sondermeierstraße (westlich),
zwischen Floriansmühlstraße und Flurstück Nr. 548/8,
Gemarkung Freimann
(Teilverdrängung der Bebauungspläne Nr. 282 und Nr. 1794)
– Wohnen mit wohnverträglichem Gewerbe (gastronomische 
Nutzung, Einzelhandel und sonstiges wohnverträgliches Ge-
werbe), Dreifachsporthalle mit Fitnessbereich und Freiflächen, 
Kindertageseinrichtungen mit dazugehörigen Außenspielflächen, 
Tiefgarage, Fläche für Versorgung Wasserkraft, Private Frei-
flächen und öffentliche Grünflächen, Ausgleichsfläche, Lärm-
schutzwände –

Stadtbezirk 12 – Schwabing-Freimann
 

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 03.07.2024 den 
Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 2113 für 
den o.g. Bereich mit Begründung gebilligt und beschlossen, 
den Entwurf des Bebauungsplanes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen.
Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen werden im  
Internet veröffentlicht.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind 
verfügbar

Informationen zum Schutzgut Mensch/seine Gesundheit/ 
Bevölkerung, insbesondere:
 – Verkehrsuntersuchung
 – Mobilitätskonzept
 – Schalltechnische Untersuchung
 – Erschütterungstechnische Untersuchung
 – Untersuchung zu elektrischen und magnetischen Feldern
 – Kampfmittelvorerkundung/-bericht

Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen, insbesondere:
 – Schlussbericht/Gesamtkartierungsbericht zu den Kartierun-

gen: Vegetation und Flora, Quartierbäume, Fauna
 – Artenschutzbeitrag mit Maßnahmen zum Artenschutz
 – Pflege- und Entwicklungskonzept
 – Baumbestandsplan-/liste
 – Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung

Informationen zu den Schutzgütern Boden/Fläche und Wasser/
Grundwasser, insbesondere:
 – Berichte zur orientierenden Bewertung der Schadstoffsitua-

tion im Boden und Altlastenuntersuchung
 – Hydrologisches Gutachten zum Grundwasseraufstau
 – Bericht zur Vordimensionierung der Regenwasserversicke-

rungsanlagen mit Versickerungskonzept

Informationen zu den Schutzgütern Luft und Klima, insbeson-
dere:
 – Luftschadstofftechnische Untersuchung
 – Analyse der klimaökologischen Auswirkungen des Bebau-

ungsplans
 – Fachgutachten zu den Auswirkungen des Vorhabens auf 

die Funktionen des regionalen Grünzugs
 – Energiekonzept

Der Entwurf des Bebauungsplanes ist mit Begründung und 
den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen vom 29. August 2024 mit 30. September 
2024 im Internet auf der digitalen Beteiligungsplattform 
„Bauleitplanung Online München“ veröffentlicht. Diese ist 
unter folgender Adresse zu erreichen: https://bauleitplanung.
muenchen.de. Nach Auswahl des betreffenden Planverfah-
rens sind die Unterlagen dort im Bereich „Planungsdokumente“ 
zu finden.

Zusätzlich sind die genannten Unterlagen während des Veröf-
fentlichungszeitraums beim Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung, Blumenstraße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, 
Raum 071 (Auslegungsraum – barrierefreier Eingang an der 
Ostseite des Gebäudes, auf Blumenstraße 28 a), von Montag 
mit Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr als andere leicht zu errei-
chende Zugangsmöglichkeit öffentlich ausgelegt.

Auskünfte
Für Auskünfte zum Bebauungsplan sowie zu den aufgeführten 
umweltbezogenen Informationen stehen Ihnen Mitarbeite r*in-
nen des Referats für Stadtplanung und Bauordnung zur Verfü-
gung (telefonisch während der Dienststunden unter 089/233- 
21057 und per E-Mail unter plan.ha2-41v@muenchen.de).
Auskünfte vor Ort erhalten Sie im Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Blumenstraße 28 b, 80331 München nach 
vorheriger telefonischer oder elektronischer Terminvereinba-
rung unter den genannten Kontaktdaten.
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Hinweise zur Abgabe von Stellungnahmen
 – Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentli-

chungsfrist abgegeben werden.
 – Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt wer-

den; dies kann direkt über die digitale Beteiligungsplattform 
„Bauleitplanung Online München“ erfolgen  
(https://bauleitplanung.muenchen.de). 

 – Bei Bedarf können die Stellungnahmen auch per E-Mail 
(s.o.) oder schriftlich per Post (Landeshauptstadt Mün-
chen, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Abteilung 
II/40V, Blumenstraße 28 b, 80331 München) abgegeben 
werden oder nach telefonischer oder elektronischer Termin-
vereinbarung zur Niederschrift bei den oben genannten 
Kontaktdaten vorgebracht werden.

 – Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellung-
nahme in Papierform wird für die letzten Tage der Ver-
öffentlichung im Internet empfohlen, den Sonderbrief-
kasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem 
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

 – Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksich-
tigt bleiben.

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem Bayeri-
schen Datenschutzgesetz. Sofern Sie eine Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte den „Datenschutzhinweisen zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung im Bauleitplanverfahren“, das auf der o.g. 
digitalen Beteiligungsplattform „Bauleitplanung Online“ ein-
gestellt ist und an o.g. Stelle vor Ort öffentlich ausliegt.

München, 08. August 2024 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schwanthalerstr. 73
Gemarkung Sektion V / Flurnr. 7569/0 / Stadtbezirk: 2
Abbruch und Neubau eines Bürogebäudes mit Tiefgarage 
sowie Umbau und Erweiterung eines rückwärtigen  
Gebäudes – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 01.08.2024, Az. 1.7-2024-8539-21, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 7566, 7567, 7542, 7541/2, 7541, 7537/2, 
7537/3, und 7571, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, 
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 01. August 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kraepelinstr. 51 – 55
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 705/19 / Stadtbezirk 4
Errichtung eines Dachaustrittes vor einer best. Dachgaube, 
Rückbau einer Brüstung inkl. Einbau eines neuen Fenster-
elements

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 01.08.2024, Az. 1.23-2024-6298-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und einer Abweichung erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 705, Fl.Nr. 705/3, Fl.Nr. 705/18, Fl.Nr. 
705/20 und Fl.Nr. 705/23, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 01. August 2024 Referat für Stadtplanung  
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Fäustlestr. 8
Gemarkung: Sektion V, Stadtbezirk: 8, Flurnr.: 8152/5
Anbau von Balkonen inkl. Austausch der Bestandsfenster 
im Fassadenbereich der Balkone sowie Einbau eines  
Aufzugs in ein best. Wohngebäude

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 31.07.2024, Az. 6024-1.23-2024-6616-23, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
folgenden Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Be-
freiungen erteilt:

– Überschreitung der Baulinie mit Balkonen
– Überschreitung der Abstandsflächen über Straßenmitte
– Nichteinhaltung der Abstandsflächen zu Fl.Nr. 8152/2

Den Nachbarn Fl.Nr.: 8152/2, 8152/3, 8152/4 und Fl.Nr.: 
8152/6, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089/233-
24015.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 01. August 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Sommerstr. 58
Gemarkung: Sektion VII
Flurnr.: 12476/0
Stadtbezirk: 18
Neuausbau der Dachgeschossebene (2 WE) sowie Errich-
tung eines Innenaufzugs und einer Notleiteranlage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 26.07.2024, Az. 6024-1.2-2024-5440-33, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 436, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24034.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 26. Juli 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Rabenkopfstr. 38
Gemarkung Sektion VII, Flurnr. 12854/60, Stadtbezirk: 18
Errichtung eines Mehrfamilienwohngebäudes  
mit 8 Wohnungen und Tiefgarage – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 02.08.2024, Az. 6024-1.7-2024-1527-33, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn wird der Vorbescheid durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt. Die Nachbarn haben die Möglich-
keit, entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den
Bescheid Klage einzulegen. Die Zustellung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Bay-
BO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 436, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-
33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25022.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 02. August 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Zehntfeldstr. 169 – 171
Gemarkung Trudering / Flurnr. 363/33 / Stadtbezirk: 15
Vorhaben: Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage – 
VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 05.08.2024, Az. 6024-1.7-2024-6313-32, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den umliegenden Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die umliegenden Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer @, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24597

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 05. August 2024 Referat für Stadtplanung  
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Guardinistr. 129 – 143
Gemarkung Großhadern / Flurnr. 79/28 / Stadtbezirk: 20
Aufstockung bestehender Wohngebäude zur Schaffung 
neuen Wohnraums (Guardinistr. 129 – 143 / Karl-Witthalm-
Str. 3 – 13) – ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.2-2014-23316-43

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.08.2024, Az. 1.232-2024-11858-43, wurde 
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die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: Fl.Nr. 79/29; 79/87; 79/88; 79/85 und 
79/86, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-zentralregistratur@muenchen.de

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

München, 08. August 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Wilhelm-Weitling-Str. 4  
Gemarkung Großhadern /Flurnr. 66/71 / Stadtbezirk: 20
Neubau von vier Reihenhäusern mit Garagen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 07.08.2024, Az. 1.23-2024-8906-43, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 66/72, 66/73, 66/75, 66/163 und 66/169 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-

machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-
zentralregistratur@muenchen.de

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 07. August 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Bekanntmachung
zur vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaft-
samt München ermittelten Überschwemmungsgebiets
am Schwebelbach von Flusskilometer 0,0 bis 8,6
auf dem Gebiet der Landeshauptstadt München, der  
Gemeinde Oberschleißheim, der Stadt Unterschleißheim 
und der Gemeinde Haimhausen

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben ge-
zeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um Hochwasser-
schäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die  
Gebiete zu ermitteln, die bei Hochwasser voraussichtlich 
überschwemmt werden. Das Bayerische Wassergesetz (Bay-
WG) verpflichtet deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die 
Überschwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu  
kartieren (Art. 46 Abs. 1 BayWG).

Auf dem Gebiet der Landeshauptstadt München, der Gemein-
de Oberschleißheim und der Stadt Unterschleißheim im Land-
kreis München sowie der Gemeinde Haimhausen im Landkreis 
Dachau wurde das Überschwemmungsgebiet am Schwebel-
bach (im Folgenden Überschwemmungsgebiet bezeichnet) 
von Flusskilometer 0,0 bis Flusskilometer 8,6 berechnet und 
in den beigefügten Plänen dargestellt. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung und 
Dokumentation einer von Natur aus bestehenden Gefährdungs-
lage und nicht um eine durchgeführte oder veränder bare Pla-
nung handelt.
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Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets 
ist das 100-jährliche Hochwasser (Bemessungshochwasser − 
HQ100). Ein 100-jährliches Hochwasser wird an einem Stand-
ort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht 
oder überschritten. Da es sich um einen Mittelwert handelt, 
kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach 
auftreten.

Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten 
Flächen sind in der Übersichtskarte im Maßstab M 1: 25 000 
blau dargestellt und in den Detailkarten im Maßstab M 1: 2 500 
diagonal schraffiert und blau eingefasst. Detailkarten im Maß-
stab M 1: 2 500 können in der Landeshauptstadt München 
(Referat für Klima- und Umweltschutz – RKU IV-13 – Bayerstr. 
28a, 80335 München, Zimmer 4030 (4. Stock) während der 
üblichen Dienstzeiten, oder nach telefonischer Vereinbarung 
(233-47589) , im Landratsamt München, im Landratsamt Da-
chau, in der Gemeinde Oberschleißheim, in der Stadt Unter-
schleißheim und in der Gemeinde Haimhausen täglich wäh-
rend der jeweils üblichen Dienstzeiten sowie im Internet unter 
folgender Adresse eingesehen werden:  
https://www.landkreis-muenchen.de/themen/umwelt/
wasser/bekanntmachung-wasserrechtlicher-verfahren/ 

Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwem-
mungsgebiet dargestellten Flächen als vorläufig gesicherte 
Gebiete. Damit sind insbesondere folgende Rechtswirkungen 
verbunden:

Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß 
§ 78 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete im 
Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen 
nach dem Baugesetzbuch (BauGB) untersagt. Das Verbot gilt 
nicht, wenn die Ausweisung ausschließlich der Verbesserung 
des Hochwasserschutzes dient, sowie für Bauleitpläne für  
Häfen und Werften (§ 78 Abs. 1 Satz 2 WHG).

Ausnahmsweise können die Landeshauptstadt München, das 
Landratsamt München bzw. das Landratsamt Dachau (jeweils 
für ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich) abweichend von ge-
nanntem Verbot nach § 78 Abs. 1 Satz 1 WHG die Ausweisung 
neuer Baugebiete unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 
WHG zulassen.

Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Ge-
meinde bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 
BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
BauGB insbesondere zu berücksichtigen:

1.  die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger 
und Unterlieger,

2.  die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden 
Hochwasserschutzes und

3.  die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB 
entsprechend.

Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist  
die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den 
§§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt. Das Verbot gilt nicht 
für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Dei-
chen und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung 
und des Hochwasserschutzes sowie des Messwesens (§ 78 
Abs. 4 Satz 2 WHG).

Im Einzelfall können die Landeshauptstadt München, das 
Landratsamt München bzw. das Landratsamt Dachau (jeweils 

für ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich) abweichend von  
§ 78 Abs. 4 Satz 1 WHG die Errichtung oder Erweiterung bau-
licher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB gemäß  
§ 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn

1. das Vorhaben

a)  die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich 
beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem 
Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausge-
glichen wird,

b)  den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht 
nachteilig verändert,

c)  den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt 
und

d)  hochwasserangepasst ausgeführt wird oder

2.  die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen 
ausgeglichen werden können.

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind 
auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksich-
tigen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG).

Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vor-
läufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ebenfalls unter-
sagt.

1.  die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, 
die den Wasserabfluss behindern können,

2.  das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden 
Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirt-
schaft eingesetzt werden,

3.  die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb 
von Anlagen,

4.  das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Ge-
genständen, die den Wasserabfluss behindern können oder 
die fortgeschwemmt werden können,

5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,

6.  das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit 
diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes 
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entge-
genstehen,

7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland,

8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.

Die zuvor genannten Verbote nach § 78a Abs. 1 WHG gelten 
nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von 
Deichen und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung, 
des Hochwasserschutzes, einschließlich Maßnahmen zur Ver-
besserung oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder 
des Wasserabflusses auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen 
des Messwesens sowie für Handlungen, die für den Betrieb 
von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelassener Ge-
wässerbenutzungen erforderlich sind.

Die Landeshauptstadt München, das Landratsamt München 
bzw. das Landratsamt Dachau (jeweils für ihren örtlichen  
Zuständigkeitsbereich) können im Einzelfall abweichend von 
den zuvor genannten Verboten Maßnahmen zulassen,  
wenn

https://www.landkreis-muenchen.de/themen/umwelt/wasser/bekanntmachung-wasserrechtlicher-verfahren/
https://www.landkreis-muenchen.de/themen/umwelt/wasser/bekanntmachung-wasserrechtlicher-verfahren/
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1.  Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegen-
stehen,

2.  der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden und

3.  eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebli-
che Sachschäden nicht zu befürchten sind

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbe-
stimmungen ausgeglichen werden können (§ 78a Abs. 2 Satz 
1 WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor ge-
nannten Nummern 2 und 3 sind auch die Auswirkungen auf die 
Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG).

Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestim-
mungen versehen oder widerrufen werden (§ 78a Abs. 2 Satz 
2 WHG).

Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vor-
läufig gesicherten Überschwemmungsgebieten im Falle einer 
unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr Gegenstände 
nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch ihren Besitzer unverzüg-
lich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen.

Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölver-
braucheranlagen in vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebieten verboten. Die Landeshauptstadt München, 
das Landratsamt München bzw. das Landratsamt Dachau (je-
weils für ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich) können auf 
Antrag Ausnahmen zulassen, wenn keine anderen weniger 
wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich vertret-
baren Kosten zur Verfügung stehen und die Heizölverbrau-
cheranlage hochwassersicher errichtet wird.

In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten 
für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
insbesondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV). Wesentliche Änderungen an Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen sind zum Änderungszeit-
punkt hochwassersicher auszuführen. Für Jauche-, Gülle- 
und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 
Abs. 13 AwSV gelten insbesondere die Bestimmungen der 
Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem haben Betreiber prüf-
pflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und 
-intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 AwSV zu beachten.

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entschei-
dungen des Landratsamts über die Festsetzung eines Über-
schwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die vorläufige 
Sicherung endet, sobald die Rechtsverordnung zur Festset-
zung des Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das 
Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet spätestens 
nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründeten Einzelfall kann 
die Frist vom Landratsamt München höchstens um zwei wei-
tere Jahre verlängert werden (vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG).

Weitere Informationen

Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete werden im Themenbereich Naturgefahren des 
UmweltAtlas Bayern für die Öffentlichkeit dokumentiert. Unter 
www.iug.bayern.de sind auch weitere Informationen zu 
Überschwemmungsgebieten sowie rechtliche Grundlagen 
und Hinweise zum Festsetzungsverfahren zu finden. Wasser-
spiegellagen sind beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt  
zu erfragen.

München, 08. August 2024   Referat für Klima-  
und Umweltschutz 
(RKU IV-13)

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Nymphenburger Str. 48
Gemarkung Sektion IV / Flurnr 6292/0 / Stadtbezirk 3
Unterbringung von Flüchtlingen
Umnutzung eines best. Bürogebäudes (Vorderhaus) in 
eine Flüchtlingsunterkunft, sowie Errichtung einer 
Fluchttreppe im Vorderhaus und einer Fluchtleiter im  
Hinterhaus befristet auf 11 Jahre – ÄNDERUNGSANTRAG 
zu 1.1-2023-23992-22

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 09.08.2024, Az. 1.112-2024-11402-22, wurde 
die Baugenehmigung (Änderungsgenehmigung) für das oben 
genannte Vorhaben unter Auflagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 6255, Fl.Nr. 6290, Fl.Nr. 6294, Fl.Nr. 
6294/1, Fl.Nr. 6295 und Fl.Nr. 6349, die dem Vorhaben nicht 
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 09. August 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeister Dominik Krause
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Die Linke / Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-fraktion@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Jacqueline Charlier
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Hanna Sammüller-Gradl
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Andreas Mickisch
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Dr. Laura Dornheim
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233 - 21311, - 21322, - 21333, - 21334, - 21255, 
Fax: 233 - 21370
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Hanauer Str. 1, 80992 München
Tel. 233-28562, 28067, 28429
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an  
stadtinformation@muenchen.de

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen Stadt-
plan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den 
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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